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maͤße Vorſchlaͤge daruͤber zu machen . Zollbares Gut , welches durch Ueberfahrten zu

Waſſer ein⸗ oder ausgehen foll , darf nur mittelſt Ueberfahrten , die fuͤr Waͤgen und a

Frachtgut conſtituirt ſind , und nach dem Einverſtaͤndniß der betheiligten Staaten dafuͤr si

conſtituirt bleiben werden , eit - und ausgehen ; nur Comestibilien , die in der Hand

oder auf dem Kopf ju - und von Wochenmaͤrkten getragen werden , koͤnnen in Nachen ,

womit Fußgaͤnger uͤbergeſezt werden , ein⸗ und ausgehen , Bu dem Ende follen die

Kreis Directorien an allen fuͤr Waͤgen und Frachtgut nicht berechtigten Ueberfahrten⸗

Placaden , auf welchen das UeberfahrtsVerbot mit einer Strafbedrohung von 5 fl . deut⸗

lich ausgedruͤckt iſt errichten laſſen .

II . Abſchnitt .

Beſondere Beſtimmungen wegen des Durchgangs⸗Zolles .

§. 20 .

B : Das ganz zu Waſſer tranſitirende Gut bleibt den bisherigen Waſſerzoll Larifen noch

TEA zur Zeit unterworfen ; das Gut , welches theils zu Land tranſitirt , wird , ſo lang es zu

Waſſer geht , nach den beſtehenden Waſſerzoll Tarifen, und ſo weit es zu Land tranſitirt ,

nah dem vorliegenden neuen TranſitTarif verzollt .

§. 21 .

Der Landtranſitzoll wird

a ) noh der Entfernung des Eintrittpunktes von dem Punkte des Austritts , alſo nach

Verhaͤltniß der Stundenzahl .

D ) Zn der Reget nad der Qualitaͤt der Waaren entrichtet .

Auf dieſen zwei Hauptnormen ruht das Durchgangszoll Tarif Lit . F ,

4 §. 22 .

Die Beilage Lit . G . bezeichnet alle Haupt⸗Zoll⸗ und Commerzial Straßen des

Großherzogthums , ihre Entfernungen von den zufferſten Eintritts⸗bis zu ipren aͤuſſerſten

Austrittspunkten , zum Theil auch die ſpecielle Entfernungen von Ort zu Ort , damit die

auswärtigen Vetſender und Bezieher der Waaren , uͤberhaupt alle Zollpflichtige in Zu⸗

ſammenhaltung der beiden Beilagen F . und G . und der weiter unten vorkommenden
beſondern
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beſondern Beguͤnſtigungen , ſich ſelbſt Rechnung uͤber ihre Zollſchuldigkeit machen , und

jedem moͤglichen Unfug uͤbertriebener Zollforderungen begegnen koͤnnen . Die Lit . G .

bezeichnete Entfernungen ſollen jedoch nur bis zur Zeit , wo die bereits eingeleitete genauere

Straßenvermeſſung vollbracht ſeyn wird , zur Norm dienen .

§. 23 .

Das Tranſitgut iſt entweder

. ) ganz reines Tranſitgut , wenn es nemlich die Beſtimmung hat , in ſeiner ganzen

Maſſe , ohne irgend eine Abladung im Lande , durch das Land ins Ausland zu pey
oder

. ) feine eigentliche Commerzial Beſtimmung iſt zwar die nemliche , nur daß es im Lunde
uͤberſchlagen ( geſcholdert ) andern Fuhrleuten oder Boten zum weitern Transport
ins Ausland uͤbergeben werde , oder

. ) es iſt Speditionsgut , in ſo weit eg nemlich die Beſtimmung hat , durch einen innlaͤn⸗

diſchen Spediteur uͤber kurz oder lang ins Ausland verſendet zu werden , oder

. ) iſt Kommiſſionsgut , wenn es nemlich an einen innlaͤndiſchen Handelsmann addreſſirt
und auf deſſen Speculation , wie er es im Lande oder auſſer Lands verwerthen koͤnne,
ausgeſezt iſt , oder

. ) es iſt mit declarirtem Eingangs ( Comsumo ) Gut vermiſcht .

§. 24 .

ad . ) Wenn das Tranſitgut rein kaufmaͤnniſch Gut iſt , und nur aus Einer Gattung

von Waaren beſteht , z. B. aus einem Wagen mit Baumwolle oder mit Glaßwaaren ,
oder mit Farbhoͤlzern , oder mit Eiſen ꝛc. ſo bleibt es bei dem fuͤr dieſe Gattung be⸗

ſonders tarifirten Tranſitzoll .

§. 25 .

Wenn die Ladung gemiſchtes Kaufmannsgut iſt , aber doch ſolches , welches nach dem

Gewicht verzollt wird , ſo ſoll , um den diret en Tranſit nicht nur in der Verzollung , ſondern

auch in der Art und Form der Verzollung zu erleichtern , ſobald die Frachtbriefe dieſe Be —

ſtimmung enthalten , da , wo Bruͤckenwaagen angebracht ſind , ohne langes Controlliren der

Frachtbriefe und Ladſcheine mit der Ladung ſelbſt — ein Centner in den andern zu 3fr .

per Stunde verzollt werden . Um dieſen Befoͤrderungszweck noch in einer groͤßern Ausdeh —

nung zu erreichen , ſind auch die ſakfaͤhigen und fluͤſſigen Dinge , welche bei dem

Cin - und AusfuhrTarif nach dem Maas berechnet ſind , bei dem Tranſit nach dem Gewicht
Zollordnung . B
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tarifirt ; verlangt aber der Frachtfahrer , daß die einzelne Colli , Faͤſſer, Kiten , Balen e

genau mit ſeinen Frachtbriefen verglichen , und daß der Zoll nach dem fuͤr jede einzelne
Gattung beſtehenden Tarif und nach dem Reſultat einer vorhergegangenen genauen Unter⸗

ſuchung berechnet werden moͤge, ſo darf ihm das nicht verſagt werden .

Wo Bruͤckenwaagen ſind , muß alsdann die genauere Conſtatirung des Gewichts und
die Berechnung des Zolles , durch beſondere Abwaͤgung jener Colli und Faͤſſer, die eine

beſondere Gattung der Waaren enthalten , berechnet werden , ſtimmen alsdann die Fracht —
briefe in der Qualitaͤt und in dem Gewicht mit dem wahren Befund nicht uͤberein , ſo iſt

der Fall einer Defraudation vorhanden . Wo keine Bruͤckenwaagen ſind , muͤſſen neben

den Frachtbriefen auch die Frachtkarten , und jene in dem einen , wie in dem andern Fall

producirt werden . Frachtguͤter ohne Frachtbriefe und auch Frachtbriefe ohne Karten koͤnnen

der ausgeſprochenen Beguͤnſtigung nicht nur nicht theilhaftig werden , ſondern ſie ſind der

ſtrengſten Unterſuchung unterworfen .

§. 26 .

Die Guͤter , welche auf den Poſtwaͤgen tranſitiren , und die natuͤrlicher Weiſe nicht

alle durch beſondere Frachtbriefe certificirt ſeyn koͤnnen , muͤſſen ſtuͤckweiſe und nach ihren

einzelnen Quantitaͤten und Qualitaͤten verzollt werden ; bei großen Stuͤcken , die nicht

nach dem Geldwerth , ſondern nach dem Gewicht verzollt werden , muß entweder auf den

Paͤcken und Ballen , oder auf dem dazu gehoͤrigen Addreßbriefe die Waare und das

Gewicht derſelben beſtimmt ausgedruͤckt ſeyn .

§. 27

Enthaͤlt die gemiſchte Ladung auch Waaren und Effecten , die vermoͤge des Tranſit⸗

Tarifs nicht nach dem Gewicht , ſondern nach dem reinen Geldwerth verzollt werden

muͤſſen, ſo muß das Gewicht und der Geldwerth entweder ſchon in dem Frachtbrief

ausgedruckt ſeyn , oder von dem Frachtfahrer muͤndlich declarirt werden ; das Gewicht —

damit dieſes von der Schwere der ganzen Ladung abgezogen werden fann , und der Geld -

werth — damit dafuͤr der Zoll beſonders berechnet werden kann .

Eben dieſes iſt bei beigeladenen Waaren , die nach dem Stuͤck zu verzollen ſind , zu

beobachten .

§. 28 .

Wo an den Eintrittsſtationen keine Bruͤckenwaagen ſind , muß das Gewicht nach

der Pferdezahl , zu 10 und reſp . 12 Centner auf ein Pferd , jedoch ohne Ab zug der
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Schwere des Wigens und des Geſchirrs , worauf bei den 10 und 12 Centnern ſchon abge »

hoben iſt , (§. . ) berechnet werden . Die Fuhrleute , welche , ehe ſie an die Zollſtaͤtte kommen ,

Pferde abſpannen , und wenn ſie dem Zoller aus dem Auge ſind , wieder anſpannen , ohne

daß die Localitaͤt ſelbſt eine Vermehrung oder Verminderung der Pferdezahl erheiſche ,

ſind als Zolldefraudanten zu behandeln .

$. 29 .

TranſitFuhren mit landwirthſchaftlichen Produkten als : Hanf , Flachs , Hopfen ,
Krapp , Tabaksblaͤtter , unter deren Volumen leicht Waaren von verſchiedenartigen und

hoͤhern Zollſaͤtzen, verſtekt ſeyn koͤnnen , und die nicht allemal an Hauptzollſtationen ein⸗

gehen , muͤſſen von der Obrigkeit des Orts , wo ſie abfahren , ein ganz glaubhaftes

Zeugniß uͤber Qualitaͤt und Gewicht der Ladung haben , widrigenfalls unterliegen ſie

bei der erſten Zollſtation , die ſie betreten , einer genauen Unterſuchung .

§: = J0 :

Bei dem reinen Tranſitgut ſteht den Zollpflichtigen frei , an der Eintritts Grenz⸗
zollſtaͤtte den Tranſitzoll bis an den aͤuſſerſten Austrittspunkt zu entrichten , oder auf

den Routen , wo eine intermediaͤre Zollſtaͤtte beſteht , nur bis dahin , und dort erſt den

Zollbetrag fuͤr die Strecke von da bis zum aͤuſſerſten Austrittspunkt zu bezahlen .

In dem erſten Falle gibt er die bei der Eintrittsſtation geloͤßte ſpecielle Tranſit —

zollzeichen Lit . B . bei der IntermediaͤrZollſtaͤtte ab , und erhaͤlt dafuͤr einen Gegenſchein

nach dem Muſter Lit . H . Dieſen Gegenzollſchein gibt er alsdann an der Grenzaustritts —

ſtation ab . In dem zweiten Falle gibt der Zollpflichtige die bei der Eintrittsſtation fuͤr

die Streke bis zur IntermediaͤrZZollſtaͤtte geloͤßte Zollzeichen ab , erhaͤlt fuͤr den weitern

Zollbetrag von da bis zum Punkte des Austritts , neue Zollzeichen , die ebenfalls an

der Austrittsſtation abgegeben werden muͤſſen. In beiden Faͤllen aber behaͤlt der Zoll —

pflichtige das neben den eigentlichen Tranſitzollzeichen noch beſonders ausgefertigte De —

clarationsbollet Tit . . ) zu ſeiner Legitimation .

Die Zollbeamten an den IntermediaͤrZollſtaͤtten, haben ihr Augenmerk vorzuͤglich
darauf zu richten , ob die praͤſentirten Zollzeichen mit den vor ihnen erſcheinenden La —

dungen , und wenn nach Frachtbriefen verzollt worden , ob ſie mit dieſen — ob dieſe

mit den zur Einſicht und Vergleichung jedesmal abzuverlangenden Karten zuſammen treffen ,
B 2
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ob bei der Eintrittsſtation nicht zu viel und nicht zu wenig verzollt worden ; ob von der

Eintritts - bis zur IntermediaͤrZollſtaͤtte keine Beiladung im Lande geſchehen ſey .
Geſchah eine Beiladung , und ſie wird nicht gleich bei der IntermediaͤrzZollſtaͤtte

mit AusgangsZollzeichen , die allemal am Orte der Beiladung geloͤßt werden muͤſſen ,

belegt , iſt der Frachtfahrer als Defraudant zu behandeln . Wegen Beiladungen , die mit

legalen Karten nachgewieſen ſeyn ſollten , aber nicht nachgewieſen werden koͤnnen , iſt nach

der Vorſchrift des § . 25 . zu verfahren .

§. 32 .

Eine beſondere Aufſicht aber iſt in Beziehung auf Beiladungen an jenen Punkten ,

wo die diſſeitige Route auf eine Strede durch auslaͤndiſches Gebiet durchſchnitten iſt ,

nothwendig , zu welchem Ende an den —dieſen Einſchnitten zunaͤchſt vorliegenden und zu —

naͤchſt folgenden Punkten des diſſeitigen Gebiets , Zollſtaͤtte beſtehen bleiben , und wo keine

ſind , beſonders nach Lage der — vermoͤge des Pariſer Vertrags vom 2 Okt . 1810 . zu⸗

und abgekommenen Landestheile , errichtet werden muͤſſen. An der zunaͤchſt vorliegenden

Zollſtaͤtte muß unterſucht werden , ob keine —fuͤr das darzwiſchen liegende fremdherriſche

Gebiet beſtimmte Beiladung geſchehen , wird eine ſolche entdekt , und der Tranſitirende

kann ſich nicht mit einem darauf beſonders geſtellten AusgangsZollzeichen legitimiren , iſt

er als Zolldefraudant zu behandeln .

An der zunaͤchſt folgenden Zollſtaͤtte muß unterſucht werden , ob in eben diefem fremd -

herriſchen Gebiete eine Verwechslung der Waaren vorgegangen ſey , iſt dies der Fall und

der Tranſitirende zeigt es nicht gleich bei ſeiner Erſcheinung vor der Wiedereintritts —

Zollſtaͤtte an , ſo iſt er ſtraffaͤllig.

Zur Beſchleunigung dieſer Unterſuchung ſoll jeder Tranſitirende — die in dieſem

fremdherriſchen Gebiete fuͤr die Beiladung geloͤßte Ausgangs Zollzeichen vorlegen ; hat er

deren und legt ſſie auf Zollamtliche Aufforderung doch nicht vor , iſt die Beſtrafung zu

ſchaͤrfen.
§ . 33 .

Die Durchfuhr des Kochſalzes zu Land ſoll nicht anders als in Saͤcken oder Faͤſſern

geſchehen ; dieſe ſollen bei der Eintrittsſtation plombirt , die Zahl der Saͤcke oder Faͤſſer
in den Tranſitzollzeichen genau bemerkt werden . Bei der Austrittsſtation muß genau nach —

geſehen werden , ob die Plombage an allen Saͤcken und Faͤſſern noch unverlezt und ob

die Zahl der Saͤcke und Faͤſſer, welche in dem Zollzeichenbemerkt iſt , noch die nemliche fep.



13

§. 34 .

Tranſitirende Krämer Marktwaaren ſind im Hin⸗ und Rukwege dem ganzen iaia t⸗

zoll unterworfen .
S: 35 .

ad . ) Der Ueberſchlag darf in der Regel nur da geſchehen , wo Lagerhaͤuſer ſind ,
unter Aufſicht und Controle deg Lagerhausperſonals ; gleichwohl ſoll folcher auch da erlaubt

ſeyn , wo ein Zollamt , oder in deſſen Ermanglung eine OberaccisEinnehmereh beſteht .—
Vor dem wirklichen Ueberſchlag muͤſſen die Zollzeichen von der Eintritts - oder von

der IntermediaͤrZollſtation dem Lagerhausbeamten , oder dem Zoll - oder dem Ober -

accisbeamten vorgezeigt , die VerladungsGegenſtaͤnde damit verglihen , úberhaupt die

Vorſichtsmasregeln genommen werden , daß bei dem Ueberſchlag keine Verwechslung

der Waaren geſchehe , und daß der allenfallſige Zuwachs , wenn ſolcher nicht wieder

im Lande abgeſezt , Tonteri auſſer Landes verfuͤhrt wird , auf der Stelle verzollt
werde .

Fuͤr dieſe Bemuͤhungen ſind dem inſpicirenden Lager - Zoll⸗oder OberAceisbeamten

30 Kreutzer , zur Haͤlfte von dem uͤberſchlagenden — zur Haͤlfte von dem uͤberneh⸗
menden Fuhrmann oder Boten zu entrichten .

Der Fuhrmann oder Bote , welcher die Waare uͤbernimmt , muß ſich die Fracht⸗

briefe , die geloͤßten Zollzeichen oder Gegenzollſcheine zuſtellen laſſen , um ſich damit
an der Austrittsſtation legitimiren zu koͤnnen .

$. 36 .
ad . ) Speditionsgut darf der Regel nah , nirgendswo , als an oͤffentlichen Lager⸗

haͤuſern abgeladen werden.
§. 37 -

In allen Stäͤdten und ſonſtigen Ortſchaften , wo bisher Speditionsgeſchaͤfte eA

worden ſind , aber noch keine oͤffentliche Lagerhaͤuſer , ſondern nur Privatſpeditions Anſtalten
und Niederlagen beſtehen , muͤſſen oͤffentliche Lagerhaͤuſer , entweder auf Koſten der Ge⸗

meinds Aerarien gegen den vollen Bezug der Waag - und Lagergebuͤhren , oder von der

geſammten Syeditions Innung des nemlichen Handlungs Orts , gegen Ueberlafftint
der

nemlichen Gebuͤhren, errichtet werden .

und geringerem Umfang und dafuͤr ein hinreichendes , zur obrigkeitlichen Aufſicht geeignetes

§. 38 .

In Ortſchaften , wo nur Einer Speditionsgeſchaͤfte macht , ſie ſeyen von groͤßerem



Etabliſſement hat , fann dieſem die Eigenſchaft eines oͤffentlichen jedoch
nur

unter folgenden geſezlichen Bedingungen attribuirt werden ; daß
`

. ) nicht nur ein oͤffentlicher Lageraufſeher beſtellt und verpflichtet , ſondern da , wie in

den bereits beſtehenden oͤffentlichen Lagerhaͤuſern , auch das ganze Perſonal , welches
mit Auf - und Abladen , mit Zu - und Abfuͤhren , mit Ein - und Auspacken , mit

Abwaͤgen, Abmeſſen und Abviſiren befaſſet iſt , auf ihre Verrichtungen in herrſchaft —
liche Pflichten genommen .

. ) Die Magazine ſehr gut und doppelt verſchloſſen , ein Schluͤſſel in Händen des

Spediteurs , der andere immer in Haͤnden des Lageraufſehers ſeyn .

. ) Daß nur in Gegenwart des Lageraufſehers auf - und abgeladen werden duͤrfe.

S. 39 .
Wo der Speditionshandel von der Wichtigkeit iſt , daß es die Erbauung eines oͤffent⸗

lichen Lagerhauſes , oder die Erwerbung und allenfallſige Erweiterung eines Privatmaga —

zins zu dieſer oͤffentlichen Beſtimmung lohne , aber weder die Gemeinde , noch die daſigen

Spediteurs ſich zu ſolchem Bau oder Erwerb verſtehen wollen , da darf nach Verlauf
eines halben Jahrs a dato gar kein Speditionsgut mehr abgeladen , ſondern alles an

ſolche Spediteurs bezeichnete Gut muß auf Koſten derſelben an das zunaͤchſt gelegene ,
oder von ihnen ſelbſt gewaͤhlte Lagerhaus verbracht werden , waͤhrend dieſem halben Jahr

muͤſſen ſich die einzelne Spediteurs den nemlichen Anordnungen , welche §. 38 . feſtgeſezt

ſind , unterwerfen , wenn ſie das nicht koͤnnen, oder nicht wollen , iſt ihnen alle Spedi —
tion ſogleich zu unterſagen .

lie
3

§. 40 .

In der naͤchſt erſcheinenden Lagerhaus Ordnung , werden die Waag - und Lagerge -

buͤhren beſtimmt , die Vorſchriften , wie die Manualien zu fuͤhren find ; gegeben , aud jene

Artikel benannt werden , die von der Lagerung ausgenommen ſind , und direkt an dem

Hauſe des Eigenthuͤmers , oder an einem dritten vor Gefahr ſichernden Ort , jedoch allemal

unter oͤffentlicher Controlle abgeladen werden muͤſſen.

SC AT

Wenn der Frachtfahrer mit dem Speditionsgut eheran die fuͤr die ganze Route deſignirte
IntermediaͤrZollſtaͤtte , als an die Speditionsſtaͤtte gelangt , fo bat er ; wie bei dem reinen

Tranſitgut dort die bei der Eintrittsſtation geloͤßte Zollzeichen abzugeben und fuͤr den

Betrag den Gegenzollſchein zu empfangen ; er hat alsdann den Zoll fuͤr die Entfernung
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der IntermediaͤrZollſtaͤtte bis zur Speditionsſtaͤtte zu loͤßen; fúr ben weitern Tranſit vom

Lagerhauſe bis zum Austrittssunkt , gibt der Zoller der Lagerſtaͤtte die Zollzeichen , welche

mit den uͤbrigen an der Austrittsſtation abgegeben werden . — Beruͤhrt er den Spedi⸗

tionsplaz eher , als die IntermediaͤrZollſtaͤtte, ſo wird an der Eintrittsſtation der Zoll

nur bis an den Speditionsplaz bezahlt , geht alsdann das Gut aus dem Lagerhauſe weiter ,

ſo wird der Zoll da nur bis zur IntermediaͤrZollſtaͤtte entrichtet , alsdann da der Gegen⸗

zollſchein erhoben und fuͤr die weitere Strecke bis zum Austritt , der Zoll entrichtet , an

dem Ausgang wird es gehalten , wie bei reinem Tranſitgut .

§. 42 .

Das Speditionsgut , welches theils zu Waſſer , theils zu Lande geht CS. 20 . ) darf

von Waſſer zu Land durchaus anders wo nicht ein - aus - oder umgeladen werden , als

wo Lagerhaͤuſer oder doch Haupt - oder IntermediaͤrZollſtaͤtte ſind ; wird das Gut da

von Schiff zu Wagen geladen ,ſo iſt dieſe Landzollſtaͤtte als die Eintrittsſtation — wird das

Gut daſelbſt von Wagen zu Schiff geladen , iſt dieſelbe als die Austrittsſtation , jedoch nur in Be⸗

ziehung auf die Landwegſtrecken und der desfallſigen Erhebung und Abgebung der Zollzeichen ,

au betrachten . Wenn einzelne Colli , Faͤſſer, Kiſten , Ballen , aug dem Lagerhauſe in

das Haus eines innlaͤndiſchen Kaufmanns gebracht werden wollen , ſind dieſelbe ohne
Unterſchied als Commiſſionsgut zu behandeln und es muß der Eingangszoll davon ent⸗

richtet werden , dergeſtalt jedoch , daß der Betrag des eben davon ſchon jas a
zolls abgerechnet werde .

§8. 43 .

Von alem Kaufmannsgut , das nach den bei der Eintrittsſtation vorzulegenden Fracht⸗

briefen und Karten an einen innlaͤndiſchen Spediteur deelarirt und beſtimmt iſt , bei dem -

ſelben niedergelegt und dann durch ihn weiter verſendet zu werden , ſoll , ſtatt der bei dem direc⸗

ten Tranſit zu entrichtenden 1 kr . ( §. 25 . ) der Centner nur mit 3 fr . per Stunde big gur

Speditionsſtaͤtte , und von da bis zum Austrittspunkt verzollt werden .

§. 44 .

Commiſſionsgut muß gleichfas in Lagerhaͤuſern niedergelegt werden , eben ſo die

Waaren , welche innkaͤndiſche Großhaͤndler dirett auf ihre Namen und Rechnung vom

Auslande kommen laſſen , inſofern bei der erſten Eintrittsſtation nicht der Conſumo ,

ſondern nur der Tranſitzoll entrichtet worden iſt ; ſie muͤſſen daſelbſt liegen bleiben ; bis

naͤher erklaͤrt wird , entweder, daß ſie im Lande verwerthet , oder ins Ausland verfuͤhrt
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werden wollen , wornach entweder der weitere Tranſitzoll nach 8. 43 . zu entrichten , oder der

Eingangszoll unter Abzug des Tranſitzolls nachzutragen iſt , im lezten Falle koͤnnen ſie die Waa⸗

ven , fobald fie Die Controlle des Lagerhauſes paſſirt haben , in ihre Privatmagazine nehmen .

§. 45 .

Ruͤkverguͤtungen, bei deren nachheriger Verfuͤhrung ins Ausland , haben nicht ſtatt .
§. 46 .

Wenn vor der Wiederausfuͤhrung aus dem Lagerhauſe einzelne Colli in mehrere kleine

verpakt werden , muf folches auf den Karten und Frachtbriefen von dem Lagerhausauf —
ſeher und Zoller genau bemerkt werden ; haben dieſe nicht mehr den Raum

dafuͤr , muͤſſen neue ausgeſtellt werden .

S. 47 .

Waaren auswaͤrtiger Handelsleute und Fabrikanten , wofuͤr eigene Niederlagen im

Lande geſtattet ſind , z. B . fuͤr Glaswaaren , ſind wie Conſumogut ohne Ruͤckſicht , daß

einzelne Parthieen wieder ins Ausland verkauft werden , zu behandeln .
S. 48 .

Foͤrmliche, von der Ortsobrigkeit der Ladſtaͤtte oder von der daſigen Kauf - oder

Lagerhausbeſtaͤtterei beglaubigte Frachtbriefe muͤſſen vorgelegt werden .

. ) Wenn der Frachtfahrer nicht geſonnen iſt , ſeine gemiſchte Fracht nach dem Durch —

ſchnitt zu à kr . per Centner und Stunde zu verzollen ( §. 25. ) hier muß jede be⸗

ſondere Sorte der Ladung , ſo wie derſelben Gewicht genau bemerkt ſeyn .

. ) Wenn ein Theil der Fracht aus reinem Tranſitgut , ein anderer Theil aus Spe -

ditionsgut beſteht ; hier muß bei des Empfaͤngers Benennung auch deſſen Wohnort
und Qualitaͤt als Spediteur , beilaͤufig nach dem Muſter Lit . I . ausgedruͤkt ſeyn ;

iſt dieſe Abſicht der Verſendung und dieſe Qualitaͤt des innlaͤndiſchen Spediteurs

nicht ausgedruckt , ſo iſt das Gut als Eingangsgut zu behandeln und in Zoll zu

nehmen .

L Abſchnitt

Beſondere Beſtimmungen wegen des Eingangszolles .

Sc 49 .
;

Alle Guͤter , Waaren und Effecten , mwelhe aus andern Staaten in das Grofe

Herzogthum gebracht werden , um alloa verbraucht oder verzehrt zu werden , ($ . )

find
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